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Amtliche Bekanntmachung 

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam
für das Haushaltsjahr 2023/2024 

Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des 30. Juni 2022 (GVBI. I/22, [Nr.18]), wird nach Beschluss der 
Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. Stadtverordnetenversammlung vom 07.06.2023 folgende Haus-
19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom haltssatzung erlassen: 

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der 

ordentlichen Erträge auf 

ordentlichen Aufwendungen auf 

außerordentlichen Erträge auf 

außerordentlichen Aufwendungen auf 

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen auf 

Auszahlungen auf 

festgesetzt. 

§ 1 
Haushaltsplan 

2023 

967.922.500 EUR 

979.193.100 EUR 

1.000.000 EUR 

1.000.000 EUR 

919.531.000 EUR 

962.640.900 EUR 

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf: 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 

Auszahlungen an Liquiditätsreserven 

§ 2 
Kredite 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 
2024 nicht festgesetzt. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leis-
tung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für In-
vestitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren 
werden für das Haushaltsjahr 2023 auf 15.776.300 EUR fest-
gesetzt. 
Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 
2024 nicht festgesetzt. 

2023 

872.074.600 EUR 

881.938.300 EUR 

33.521.100 EUR 

62.552.500 EUR 

13.935.300 EUR 

18.150.100 EUR 

0 EUR 

0 EUR 

Steuerhebesätze 
Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten 
Satzung festgesetzt worden sind, betragen: 

2023 2024 

1. Grundsteuer 

a) für die land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe 

250 v.H. 250 v.H. 

(Grundsteuer A) 
b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) 
545 v.H. 545 v.H. 

2. Gewerbesteuer 455 v.H. 455 v.H. 

2024 

997.486.600 EUR 

1.041.599.300 EUR 

1.000.000 EUR 

1.000.000 EUR 

944.272.200 EUR 

1.014.134.200 EUR 

2024 

900.287.300 EUR 

939.355.400 EUR 

40.186.900 EUR 

66.554.100 EUR 

3.798.000 EUR 

8.224.700 EUR 

0 EUR 

0 EUR 

§ 4 
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§ 5 
Wertgrenzen 

Die Wertgrenzen gelten, sofern nicht anders angegeben, für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024. 

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf-
wendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeu-
tung angesehen werden, wird auf 5.000.000 EUR festge-
setzt. 

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und 
Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen 
sind, wird auf 100.000 EUR festgesetzt. 

3. Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der 
vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung 
bedürfen, wird auf über 5.000.000 EUR festgesetzt. 

Die Werte für unerhebliche über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen werden wie folgt festge-
setzt: 

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträ-
gen bis 300.000 EUR der Kämmerer sowie bei Beträ-
gen bis 5.000.000 EUR der Hauptausschuss. 

Dabei beziehen sich die oben genannten Wertgrenzen bei 
Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen 
auf die Kontengruppe des jeweiligen Produktes, bei inves-
tiven Auszahlungen auf die Investitionsmaßnahme mit der 
jeweiligen Investitionsnummer. 

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen 
ist, werden bei: 

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden 
Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis um 15.000.000 
EUR für das Haushaltsjahr 2023 auf 26.270.600 EUR und 
für das Haushaltsjahr 2024 auf 59.112.700 EUR 

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Ein-
zelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 15.000.000 
EUR 

festgesetzt. 

§ 6
Bewirtschaftungsregeln 

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte 
Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder 
vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze 
für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und 
Auszahlungen. Diese Ansätze sind mit einem entspre-
chenden Vermerk (in Erläuterungen) gekennzeichnet. Bei 
Zweckbindungen ist ein Vermerk nicht notwendig. 

2. Mehrerträge 

2.1 der Produktgruppen 311 - 314 und des Produktes 
36343 im sozialen Bereich erhöhen die Ansätze für 
Aufwendungen in den zugehörigen Produkten, 

2.2 der Produkte 36100 und 36502 im Bereich der Förde-
rung und Betreuung von Kindern erhöhen die Ansätze 
für Aufwendungen in vorgenannten Produkten, 

2.3 der Produkte 36200, 36310, 36320, 36330, 36340 

und 36600 im Bereich Hilfen zur Erziehung/Jugend-
förderung und Jugendarbeit erhöhen die Ansätze für 
Aufwendungen in vorgenannten Produkten, 

2.4 aus der Betriebskostenabrechnung KIS erhöhen die 
Ansätze für Aufwendungen und periodenfremde Auf-
wendungen Betriebskosten an KIS im Rahmen der Be-
triebskostenabrechnung. 

Das Gleiche gilt für die dazugehörigen Einzahlungen und Aus-
zahlungen. Die damit in Zusammenhang stehenden Planab-
weichungen gelten nicht als außer- oder überplanmäßig. 

3. Gemäß § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Auf-
wendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teil-
weise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes 
bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der 
Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwen-
dungen und der damit verbundenen Auszahlungen über-
tragen werden. 

Für 2023 und 2024 gilt: Noch nicht ausgeschöpfte Er-
mächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit sind in der Regel in Höhe von maximal 
50 % aus dem Vorjahr übertragbar. Vorrangig sind die 
Ansätze des laufenden Jahres zu verwenden. Im Aus-
nahmefall können während der Zeit der vorläufigen 
Haushaltsführung Ermächtigungen in Höhe von bis zu 
100 % übertragen werden. 

§ 7 
Erweiterte Bewirtschaftungsregeln
für die doppische Haushaltsführung 

Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und 
Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden 
Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen 
innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts an-
deres festgelegt ist. 

Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die 
Kommune nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen 
treffen. In der LHP wird die Deckungsfähigkeit innerhalb der 
Budgets wie folgt geregelt: 

1. Für alle Fachbereiche bildet grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 
3 KomHKV ein Teilhaushalt ein Budget. 

2. Darüber hinaus bilden die Teilhaushalte auf Fachbereichs-
ebene ein Budget. Sie sind im Haushaltsplan durch Ver-
merk gekennzeichnet. Innerhalb des Budgets notwendige 
Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig. 

3. Im Geschäftsbereich 3 bilden zusätzlich die Teilhaushalte 
aller Fachbereiche ein Budget. In den Geschäftsbereichen 
4 und 5 bilden zusätzlich die Teilhaushalte aller Fachberei-
che und der direkt den Geschäftsbereichen unterstellten 
Bereiche ein Budget. 

4. Von Punkt 1 bis 3 ausgenommen sind: 

• Konten, die den Deckungskreisen nach Nr. 7-9 zuzu-
ordnen sind 

• Konten, die in spezielle Deckungskreise eingebunden sind 
• Konten für Aufwendungen aus internen Leistungsbe-

ziehungen 
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• Konten, die zu 100 % durch Zuwendungen oder Spen-
den gedeckt sind 

• sonstige Konten, für die eine Einbindung in die Deckungs-
kreise nicht sinnvoll möglich ist. 

5. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebun-
denen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten 
Zweck eingesetzt werden. 

6. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch nicht 
fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden. 

7. In jedem Geschäftsbereich (GB1, GB2, GB3, GB4, GB5) 
sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters und ggf. 
für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden 
Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet: 

a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendun-
gen (ausgenommen sind Honorare und Personalauf-
wendungen für die Arbeitsförderung im Unterprodukt 
3420000) 

b. Abschreibungen 
c. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT 

Die Deckungskreise für Personal- und Versorgungsaufwen-
dungen und Abschreibungen sind zusätzlich jeweils auf Ge-
schäftsbereichsebene gegenseitig deckungsfähig. 

Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt 
entsprechend. 

8. Aus- und Fortbildung und Dienstreisen bilden je Fachbereich 
einen Deckungskreis. 

Ausgenommen sind Produktkonten für spezielle Fort-
bildungen, für die eine Einbindung in den Deckungs-
kreis je Fachbereich nicht sinnvoll möglich ist. 

9. Mieten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis. 
Betriebskosten an KIS bilden je Fachbereich einen De-
ckungskreis. 
Mieten an KIS und Betriebskosten an KIS sind über 
den Fachbereich 99 und alle Bereiche des Oberbür-
germeisters gegenseitig deckungsfähig. 

Die Deckungskreise für Mieten an KIS und Betriebskosten 
an KIS sind zusätzlich jeweils innerhalb des Geschäftsbe-
reiches und darüber hinaus über alle Geschäftsbereiche 
sowie den Fachbereich 99 und die Bereiche des Ober-
bürgermeisters gegenseitig deckungsfähig. 

Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten 
gilt entsprechend. 

Haushaltsneutrale Planabweichungen in Bezug auf 
Mieten und Betriebskosten an KIS, die sich auf Grund 
von Maßnahmen im Zuge der Raumoptimierung und 
Fremdanmietungen ergeben, gelten auch zwischen 
den Geschäftsbereichen nicht als über- bzw. außer-
planmäßig. 

10. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen IT bil-
den je Geschäftsbereich einen Deckungskreis und sind 
darüber hinaus über alle Geschäftsbereiche sowie den 
Fachbereich 99 und die Bereiche des Oberbürgermeisters 
gegenseitig deckungsfähig. 

11. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buch-

halterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich 
in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen 
werden. 

12. Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitions-
maßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

13. Die Investitionsmaßnahmen des Städtebaulichen Sonder-
vermögens (Produkt 51106 – Stadterneuerung) und die 
zugehörigen Finanzauszahlungskonten werden für gegen-
seitig deckungsfähig erklärt. 

14. Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer In-
vestitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die 
damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gel-
ten nicht als überplanmäßig. Ausnahmen hierzu bilden inves-
tive Mehreinzahlungen in den Kontenarten 682 (Einzahlungen 
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksglei-
chen Rechten und Gebäuden) und 683 (Einzahlungen aus 
der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen). Diese 
Einschränkung greift nicht für die Veräußerung von Fahrzeu-
gen des FB 37, deren Verkaufserlös zur Finanzierung von 
neu anzuschaffenden Fahrzeugen eingesetzt wird. 

15. In den o.g. Punkten nicht konkret benannte Ausnahmen 
von den zu bildenden Deckungskreisen werden separat 
dargestellt. 

16. Die in der Investitionsmaßnahme „46000006“ Richtlinie 
Kostenbeteiligung Baulandentwicklung verfügbaren Aus-
zahlungsermächtigungen können entsprechend der Verein-
barungen mit den Vorhabenträgern für die betreffenden In-
vestitionsmaßnahmen (Schulen bzw. Kita/Hort) verwendet 
werden. Die damit im Zusammenhang stehenden Planab-
weichungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig. 

17. Die Zuführung oder zweckgebundene Inanspruchnahme 
der nach § 48 KomHKV pflichtig zu bildenden Rückstellun-
gen gilt nicht als über- oder außerplanmäßig. Die entspre-
chend gebildeten Rückstellungen werden der SVV nach-
träglich insgesamt im Rahmen der Beschlussfassung zum 
jeweiligen Jahresabschluss zur Kenntnis gegeben. 

§ 8 
Bewirtschaftungssperre

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gilt: 

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlun-
gen sind für das Jahr 2023 zu 88 % und für das Jahr 2024 
zu 85 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber 
hinausgehende Freigaben entscheidet bis 30.000 EUR der 
Kämmerer, bei Beträgen über 30.000 EUR bedarf es eines 
Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung, die diese 
Zuständigkeit auf den Hauptausschuss delegieren kann. 
Die Freigabe kann für Aufwendungen und die damit ver-
bundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner ne-
gativen Veränderung der geplanten Jahresergebnisse führt 
oder aber die Freigabe unabweisbar ist. 

2. Von der vorstehenden Bewirtschaftungssperre von vornhe-
rein ausgenommen sind: 
2.1 Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 

100 % durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermit-
teln des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt 
sind 

2.2 Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Um-
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fang durch bereits aus Vorjahren bestehende Verträge 
und Mitgliedschaften gebunden sind 

2.3 Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungs-
kreises für soziale Leistungen in den Deckungskreisen 
3028 (FB 39 – Aufwand Wohnungsnotfallhilfe), 3033 
(FB 39 - Aufwand Unterbringung) und 3019 (FB 38 – 
Soziale Leistungen) 

2.4 Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen 
an den Eigenbetrieb Kommunaler Immobilien Service 
(Mieten und Betriebskosten, Zuschüsse, sonstige) 

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen des FB 23 (Bildung, 
Jugend und Sport) sowie des GB2 (Bildung, Kultur, 
Jugend und Sport), welche den Bildungsauftrag als 
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zur Gewährleis-
tung des Schul- und Wohnheimbetriebes umfassen 
(Produkte 21100 – Grundschulen, 21600 – Oberschu-
len, 21700 – Gymnasien, 21800 – Gesamtschulen, 
22100 – Förderschulen, Förderklassen, 23100 – Ober-
stufenzentren, 23500 – Schulen des Zweiten Bildungs-
weges, 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie 
Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Aus-
zubildende, Unterprodukt 2430002 – Schulspeisung 
Bisamkiez, Unterprodukt 2430001 – Sonstige schuli-
sche Aufgaben: 2430001.5271300 Aufwendungen für 
Lehr- und Lernmittel, 2430001.5271700 Aufwendun-
gen für Schülerwettbewerbe, 2430001.5493936 Peri-
odenfremde ordentliche Aufwendungen – Erstattungen 
an Gemeinden) 

2.6 Personalaufwendungen und die damit verbundenen 
Auszahlungen 

2.7 Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind 
2.8 Aufwendungen und Auszahlungen der Produkt-

konten 2840102.5318100, 2840102.5317100, 
2840104.5318100 (Produkt Kulturpflege: Einrich-
tungen freier Träger, Zuschüsse an freie Träger und 
Vereine), 2840105.5318100 (Produkt Kulturpflege: 
Förderung von Kulturprojekten, Zuschüsse an freie 
Träger und Vereine), 2520300.5315000 (Förderung 
der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und 
Geschichte gGmbH), 2610000.5315000 (Förderung 
der Hans-Otto Theater GmbH), 2620100.5315000 
(Förderung Musikfestspiele und Nikolaisaal Potsdam 
gGmbH), 2620201.5317100 (Kammerakademie), 
2520401.5318000 (Gedenkstätte Lindenstraße) 

2.9 Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlun-
gen der Gewerbesteuerumlage 

2.10 Umsatzsteuerauszahlungskonten an das Finanzamt, Ver-
zinsung von Steuernachzahlungen (6110200.5592000) 

2.11 Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit 
verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Aus-
zahlungen 

2.12 Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentli-
chen Ergebnisses (KG 59) 

2.13 Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskrei-
ses für die Sachaufwendungen der Ortsteile, Aufwen-
dungen und Auszahlungen der Ortsbeiräte (Produkt 
11170 in den DK 5291-5299) 

2.14 Aufwendungen und Auszahlungen für Kindertagesbe-
treuung in den Produktkonten 3650200.5317100, 3650 
200.5318100, 3650200.5452000, 3650200.5457000 
und 3650200.5458000 (Betreuung von Kindern – freie 
Träger) 

2.15 Aufwendungen und Auszahlungen zur Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege im 
Produktkonto 3610000.5271710 

2.16 Aufwendungen und Auszahlungen des Städtebauli-
chen Sondervermögens (Produkt 51106 – Stadterneu-
erung) 

2.17 Aufwendungen und Auszahlungen in den Unterproduk-
ten 1270000 (Rettungsdienstaufgaben) und 1270100 
(Regionalleitstelle Nordwest-Brandenburg) 

2.18 Aufwendungen und Auszahlungen für Steuern des 
Produktkontos 1111100.5441200 (Beteiligungsma-
nagement) 

2.19 Aufwendungen und Auszahlungen für Kraftfahrzeug-
versicherungen 

2.20 Aufwendungen und Auszahlungen für Hilfen zur Erzie-
hung (Deckungskreis 3012) 

3. Von der Bewirtschaftungssperre können alle pflichtigen Auf-
wendungen und Auszahlungen, die unmittelbar aufgrund 
des Krisengeschehens im Zusammenhang mit dem Krieg in 
der Ukraine (Unterbringung, Versorgung und Eingliederung 
von Flüchtlingen) zu leisten sind, ausgenommen werden. 

§ 9 
Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und

Auszahlungen 
1. Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb 

des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu de-
cken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im 
Budget des jeweiligen Fachbereiches. Ist auch hier die De-
ckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechte-
rungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur 
wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten aus-
geschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergeb-
nishaushalt erfolgen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen 
und Mindereinzahlungen. Diese Festlegung regelt lediglich 
die Deckungsreihenfolge; es gelten die Wertgrenzen nach § 
5 Nr. 3 der Haushaltssatzung. 

2. Die für Personalaufwendungen, Mieten und Betriebskosten 
an den KIS, innere Verrechnungen und kostenrechnende 
Einrichtungen eingeplanten Mittel dürfen grundsätzlich nicht 
zur Deckung herangezogen werden. Der Kämmerer kann 
im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn dies voraussicht-
lich zu keiner negativen Veränderung des ordentlichen Jah-
resergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führt. 

3. Mehrertrag und Minderaufwand bei nichtzahlungswirksa-
men Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deckung 
zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt 
werden. 

Potsdam, den 3. Juli 2023 

Mike Schubert 
Oberbürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

Die vorstehende, von der Stadtverordnetenversammlung am 
07.06.2023 beschlossene Haushaltssatzung 2023/2024 der 
Landeshauptstadt Potsdam, wird hiermit gemäß § 67 Abs. 5 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i. V. 
m. § 23 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 
04.06.2015 öffentlich bekannt gemacht. 

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erfolgt für die Haus-
haltsjahre 2023 und 2024 sowie die mittelfristige Ergebnispla-
nung gemäß § 26 Abs. 2 Kommunale Haushalts- und Kassen-
verordnung (KomHKV) unter Verwendung von Rücklagemitteln
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Somit entfällt 
die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 
gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf. 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 
2024 sowie für die mittelfristige Finanzplanung nicht festgesetzt. 

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahre 
2023 und 2024 enthält folglich keine genehmigungspflichtigen 
Teile. 

In die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen kann jeder Einsicht 
nehmen. Die Einsichtnahme ist (nach telefonischer Anmeldung 
unter 0331 289-1356) von Montag bis Donnerstag während 
der Dienststunden (8:00 – 15:00 Uhr) in der Landeshauptstadt 
Potsdam / Haus 1, Geschäftsstelle Haushalt, Hegelallee 6-10, 
Zimmer 840 möglich. 

Potsdam, den 3. Juli 2023 

Mike Schubert 
Oberbürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

Förderrichtlinie 
zur Aktivierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

in der Landeshauptstadt Potsda
(Klimaschutzförderrichtlinie –PKSchuFRL) 

Auf einen Blick! 

Inhalt 
Förderrichtlinie ………………………………………………… 7 
1 Einleitung – Was soll erreicht werden?……………… 7 
2 Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen ……… 7 
3 Antragsberechtigte …………………………………… 7 
4 Gegenstand und Höhe der Förderung ……………… 7 

4.1 Mobilität ……………………………………………… 7 
4.2 Konsum ……………………………………………… 8 
4.3 Sanieren und Bauen ………………………………… 9 
4.4 Erneuerbare Energien ………………………………10 
4.5 Klimafolgenanpassung und Biodiversität……………12 
4.6 Sonderförderung für Vereine …………………………13 

5 Allgemeine Förderbestimmungen ……………………13 
5.1 Art und Form der Zuwendung/Förderung …………13 
5.2 Was ist zu beachten?…………………………………13 
5.3 Was wird nicht gefördert? ……………………………14 

6 Antrags- und Bewilligungsverfahren…………………15 
6.1 Wie stelle ich einen Antrag? …………………………15 
Antragstellung ……………………………………………15 
Wann stelle ich einen Antrag? ……………………………15 
6.2 Wie geht es weiter? …………………………………15 
Prüfung und Bewilligung der Zuschüsse…………………15 
6.3 Was muss ich beachten? ……………………………15 
Pflichten des Antragstellers ………………………………15 

7 Umsetzung, Nachweise, Auszahlung und 
Rückforderungsmöglichkeit …………………………16 
7.1 Umsetzung der Maßnahmen…………………………16 
7.2 Nachweise ……………………………………………16 
7.3 Auszahlung der Zuschüsse …………………………16 
7.4 Rückforderungsmöglichkeiten ………………………17 

8 Datenschutz………………………………………………17 
9 Ansprechpartner…………………………………………17 
10 Inkrafttreten und Veröffentlichung……………………17 

1 Einleitung – Was soll erreicht werden? 

Die Erlangung der Klimaneutralität ist bereits seit vielen Jah-
ren ein zentrales Anliegen der kommunalen Aktivitäten in der 
Landeshauptstadt Potsdam. Als eine von 41 Masterplan-
kommunen in Deutschland verfolgt sie mit dem Masterplan 
100 Klimaschutz Potsdam 2050 sowie mit dem Klimanot-
standbeschluss vom 14.08.2019 (19/SVV/0543) Ziele und 
vielfältige Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels. Beson-
ders unterstützungswürdig sind dabei Maßnahmen u.a. von 
Bürgerinnen und Bürgern und Vereinen, da diese im beson-
deren Maße die Wirksamkeit des Klimaschutzes in der Breite 
gewährleisten und damit einen Beitrag für eine lebenswerte 
Zukunft in unserer Stadt leisten. 

Mit der Förderrichtlinie zur Aktivierung von Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsmaßnahmen möchte die Landeshaupt-
stadt Potsdam dieses persönliche Engagement weiterhin 
proaktiv unterstützen. 

2 Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen 

Die Landeshauptstadt Potsdam gewährt auf Grundlage der 
durch den Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel 
nach Maßgabe dieser Richtlinie Zuwendungen zur Verwirk-
lichung folgender Ziele: 

• Reduktion der Emissionen klimawirksamer atmosphä-
rischer Spurengase, insbesondere Kohlendioxid, 

• Förderung regenerativer Energieerzeugung und deren 
Nutzung, 

• Anpassung an die Folgen des Klimawandels, 
• mehr Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen am loka-

len Klimaschutz, 
• Beitrag zur Erfüllung des Masterplans 100% Klima-

schutz Potsdam 2050, da Klimaschutz nur gemeinsam 
gelingt, 

• Förderung einer alternativen und klimafreundlichen Mo-
bilität, 

• Öffentlichkeitsarbeit für den lokalen Klimaschutz auf 
der Plattform klimapartner-potsdam.de 

• daher ist bei einigen Fördermaßnahmen von der/dem 
Antragsteller*in auf Anforderung der Koordinierungs-
stelle Klimaschutz ein Gastbeitrag für die städtische 
Internetseite klimapartner-potsdam.de zu schreiben 
bzw. dies zu unterstützen. 

3 Antragsberechtigte 

• Natürliche Personen (Privatpersonen) mit Erstwohnsitz 
in Potsdam 

• Eingetragene und gemeinnützige Vereine mit Sitz in 
Potsdam hinsichtlich der Förderung von Klimaschutz-
veranstaltungen und sonstige klimaschutzfördernde 
Maßnahmen und Projekte im Rahmen einer Sonder-
förderung nach der Nr. 4.6 

4 Gegenstand und Höhe der Förderung 

4.1 Mobilität 

Der Verkehrssektor hat in den vergangenen Jahrzehn-
ten nur einen lediglich geringen Beitrag zu zum Klima-
schutz geleistet, sondern im Gegenteil sind die Be-
triebsstoffmittel und Emissionen (wie z. B. durch immer 
größere Fahrzeuge und erhöhtes Verkehrsaufkommen) 
sogar stetig gestiegen. Die nötige Mobilitätswende be-
deutet daher: weniger Autoverkehr, mehr Rad-, E-Bike 
und ÖPNV-Nutzung, die Nutzung alternativer Antriebe 
sowie eine geringere Inanspruchnahme von Parkraum. 

Allgemeine Bedingungen zu diesem Bereich: 

• Gefördert wird die Anschaffung fabrikneuer E-Bikes 
und (E-)Lastenräder einschließlich Fahrradcomputer, 

• Nachweis des Bezugs von 100 Prozent Strom aus 
erneuerbaren Energien mit einem anerkannten 

https://klimapartner-potsdam.de
https://klimapartner-potsdam.de
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Ökostrom-Label wie »OK-Power«, »EKOenergie«, 
»Grün Strom Label der Umwelt- und Verbraucher-
verbände« oder »TÜV-Zertifikat« oder aus »Eigen-
produktion zur Ladung zuhause«.  Als Nachweis 
gilt eine Vertragsbestätigung oder eine aktuelle 
Rechnung des Energielieferanten, aus der der
Ökostromtarif ersichtlich ist. Bei der Eigenproduk-
tion von Strom erfolgt der Nachweis mittels Aus-
zug aus dem Marktstammdatenregister. 

• Verpflichtung des Antragstellers, auf Anforderung 
der Koordinierungsstelle Klimaschutz zum Zwecke 
der Öffentlichkeitsarbeit einen Gastbeitrag über die 
geförderte Maßnahme für eine Veröffentlichung im 
Internet auf den Plattformen 

https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima  zu verfassen. 

• Foto des geförderten Gegenstandes mit der gut 
sichtbar angebrachten Plakette (Aufkleber) mit 
dem Aufdruck „Gefördert durch die Landeshaupt-
stadt Potsdam - Klimaschutzförderprogramm“ 

• Erklärung der Einwilligung, dass die vom Antrag-
steller selbst erstellten und eingereichten Fotos 
über die geförderte Maßnahme für eine Veröffent-
lichung im Internet auf den Plattformen 
https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima und im Rahmen 
von politischen Sitzungen für Präsentationen ver-
wendet werden dürfen. 

Maßnahme Förderhöhe Bedingungen Bedingungen 

E-Bike / 25%* • Ersatz regelmäßiger Fahrten, √ Rechnung Kauf- oder Leasing-Vertrag 
Pedelec max. 300 € die sonst mit dem PKW (Die Rechnung muss auf den

zurückgelegt wurden/
werden: Einsatz E-Bike für 
den Arbeitsweg / ähnliche
Wege 

Antragstellenden ausgestellt sein und die
Rahmennummer enthalten) 

√ Kontoauszug als Zahlungsnachweis 
√ Nachweis Nutzung Ökostrom 
√ Bescheinigung Arbeitgeber, dass der 

Arbeitsweg nun mit dem Fahrrad 
getätigt wird. Alternativ: Einzelbegründung 
zu regelmäßigen Fahrten mit dem E-Bike, 
die Autofahrten ersetzen 

√ Foto der Maßnahme mit angebrachter
Förderplakette 

Lastenrad 25%* • Es werden nur √ Rechnung Kauf- oder Leasing-Vertrag 
max. 500 € Lastenräder gefördert, die (Die Rechnung muss auf den

serienmäßig vom Hersteller Antragstellenden ausgestellt sein und die
verfügbare festmontierte Rahmennummer enthalten)
Vorrichtungen haben, um √ Kontoauszug als Zahlungsnachweis. 

E-Lastenrad /
Cargobike 
Zulassungs- und
versicherungs-frei 

25%* 
max. 1000 € 

Kinder oder Gegenstände 
vorschriftsmäßig zu 
transportieren und im 
zugelassenen Gesamt-
gewicht mindestens 40 kg
zusätzlich zur Fahrerin oder 
zum Fahrer transportieren 
können. 

Im Fall eines E-Lastenrades/ Cargobike:
Nachweis Nutzung Ökostrom 

√ Technische Daten des Lastenrades 
(z. B. technische Ausstattungsmerkmale) 

√ Foto(s) der Maßnahme mit angebrachter
Förderplakette 

√ Ggf. Gastbeitrag 

• Erfüllung der DIN 79010 
• Vorlage eines 

Nutzungskonzepts 
• Die Förderung von Lasten-

rädern zur gewerblichen 
Nutzung ist ausgeschlossen. 

Hinweis: »*« meint immer den » Anteil der entstandenen Kosten« in % lt. Rechnung / Beleg 

4.2 Konsum 

Der tägliche Konsum hat einen großen Effekt auf unse-
re Umwelt und den Klimaschutz. Tipps und Tricks zum 
»nachhaltigen Konsum« bieten z. B. die Plattform »Uto-
pia« (https://utopia.de/) und der Leitfaden des Umwelt-
bundesamtes (https://www.umweltbundesamt.de/the-
men/umweltfreundlich-leben-worauf-es-ankommt). Die 
lange Nutzung von Gegenständen trägt zur Ressour-
censchonung bei. Eine Übersicht von Reparaturdienst-
leistungen finden Sie hier: 

https://www.klimapartner-potsdam.de/infosysteme/re-
paraturen-atlas-potsdam/ 

Allgemeine Bedingungen in diesem Bereich: 

• Die Bagatellgrenze für Auszahlungen von 150 Euro 

pro Antrag gilt nicht für den Bereich »Konsum«, d. h., 
es sind auch Förderanträge für unter 150 Euro liegen-
de Beträge möglich. 

• Verpflichtung des Antragstellers, auf Anforderung 
der Koordinierungsstelle Klimaschutz zum Zwecke 
der Öffentlichkeitsarbeit einen Gastbeitrag über die 
geförderte Maßnahme für eine Veröffentlichung im 
Internet auf den Plattformen 
https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima zu verfassen. 

• Erklärung der Einwilligung, dass die vom Antragstel-
ler selbst erstellten und eingereichten Fotos über die 
geförderte Maßnahme für eine Veröffentlichung im 
Internet auf den Plattformen https://www.klimapart-
ner-potsdam.de oder https://www.potsdam.de/kli-
ma und im Rahmen von politischen Sitzungen für 
Präsentationen verwendet werden dürfen. 

https://www.potsdam.de/kli
https://ner-potsdam.de
https://www.klimapart
https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
https://www.klimapartner-potsdam.de/infosysteme/re
https://www.umweltbundesamt.de/the
https://utopia.de
https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
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Maßnahme Förderhöhe Bedingungen Bedingungen 

Großgeräte 70%* • Kühlschränke: mindestens √ Rechnung 
reparieren Max. 200 € Energieeffizienzklasse E; vor √ Kontoauszug als Zahlungsnachweis

dem 01.03.21 mindestens 
Energieeffizienzklasse A+ 

• Backöfen mindestens 
Energieeffizienzklasse B 

• Andere Großgeräte: Prüfung 
im Einzelfall 

• Reparateur in Potsdam 

√ Foto des Gerätes 
√ Typenbezeichnung des Gerätes 

(z. B. Foto des Aufklebers oder
Rechnung) 

√ Beleg Energieeffizienzklasse 
(z. B. Foto des Aufklebers) 

oder 25 km Umgebung
oder Kundenservice des 
Herstellers 

• Hinweis: Für Geräte, die 
vor dem 01.01.2021 
beschafft wurden, gelten 
die Energie-Effizienzklassen, 
die bis zum 31.12.2020 
einschlägig waren. 

Stoffwindeln 75 € pro • Kind im Windelalter (ab dem √ Rechnung Kauf- oder Anbietervertrag 
(Beschaffung und Kalenderjahr Jahr der Antragstellung bis eines Windelservice 
Verwendung) zuzüglich einer

Wollüberhose pro 
zum Jahr, in dem das 3. 
Lebensjahr vollendet wird) 

√ Kontoauszug als Zahlungsnachweis 
√ Foto 

zuzüglich Wollüberhosen Lebensjahr im Wert 
von 20,00 Euro 

• Maximal 3 Jahre √ Ggf. Gastbeitrag 

Tipp: Schauen Sie 
mal unter: 
https://deine-stoff-
windel.com/ 

Tipp: Einen 
Windelservice zu 
nutzen ist oft öko-
logisch sinnvoller. 
Dann muss nicht 
jeder Nutzer selber
bei ho-hen Tem-
peraturen und mit 
viel Waschmittel 
waschen. 

Reparatur von 50%* • Das Gehäuse und möglichst √ Rechnung des Reparaturbetriebs, 
Akkus Max. 250 € viele weitere Bestandteile 

werden wiederverwendet. 
√ Kontoauszug als Zahlungsnachweis 
√ Foto des Akkus und des 

z. B. von E-Bikes, 
sowie von Kleingeräten wie
Zahnbürsten, Rasierern, 
Sportuhren und Headsets. 

• Die Geräte werden 
fachgerecht zerlegt, die 
übrigen mechanischen 
und elektronischen 
Komponenten wer-

dazugehörigen Gerätes 
√ Typenbezeichnung des Gerätes 
√ Ggf. Gastbeitrag 

Kein reiner Batteriewechsel den geprüft und ggf.
instandgesetzt, 

• Der Akku wird ausge-
tauscht und das Gerät 
fachgerecht zusammenge-
baut und geprüft 

• Der Reparateur gewährt eine
Garantie/Gewährleistung 

Hinweis: »*« meint immer den » Anteil der entstandenen Kosten« in % lt. Rechnung / Beleg 

4.3 Sanieren und Bauen 

Der Wärmebedarf unserer Wohngebäude muss sinken 
und es braucht neue Wärmequellen. Die Energiewende 
ist in diesem Sinne auch eine »Wärmewende« und eine 
»Bauwende«. 

Allgemeine Bedingungen zu diesem Bereich: 

• Die Bagatellgrenze für Auszahlungen von 150 Euro 
pro Antrag gilt nicht für den Fördertatbe-stand Hei-
zungspumpentausch, d. h., es sind auch hier För-
deranträge für unter 150 Euro lie-gende Beträge 
möglich. 

• Energieberatung vor der Antragstellung/Umset-
zung der Maßnahme notwendig (mindestens Bera-
tung durch die Verbraucherzentrale Brandenburg 
mit entsprechendem Schwerpunkt. Alternativ: Be-
ratung von einem/einer zertifizierten Energiebera-
ter*in, z. B. zertifiziert nach BAFA (Bundesamtes 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) oder DENA 
(Deutsche Energie-Agentur) Nachweis: Leistungs-
schein oder Beratungsprotokoll. 

• Verpflichtung des Antragstellers, auf Anforderung 
der Koordinierungsstelle Klimaschutz zum Zwecke 
der Öffentlichkeitsarbeit einen Gastbeitrag über die 
geförderte Maßnahme für eine Veröffentlichung im 
Internet auf den Plattformen 
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https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima zu verfassen. 

• Foto des geförderten Gegenstandes mit der gut 
sichtbar angebrachten Plakette (Aufkleber) mit 
dem Aufdruck "Gefördert durch die Landeshaupt-
stadt Potsdam - Klimaschutzförderprogramm“ 

• Erklärung der Einwilligung, dass die vom Antrag-

steller selbst erstellten und eingereichten Fotos 
über die geförderte Maßnahme für eine Veröffent-
lichung im Internet auf den Plattformen 
https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima und im Rahmen 
von politischen Sitzungen für Präsentationen ver-
wendet werden dürfen. 

Maßnahme Förderhöhe Bedingungen Bedingungen 

Nachträglicher Einbau 10%*, • Gilt nur für Bestandsobjekte √ Rechnung Fachbetrieb 
von Lüftungsanlagen mit maximal 800 € • Gilt nicht für Passivhäuser √ Kontoauszug als Zahlungsnachweis
Wärmerückgewinnung • Wärmerückgewinnung 

• Der notwendige
Effizienzgrad orientiert
sich an den technischen 
Mindestanforderungen der 
KfW (www.kfw.de) 

• Die Lüftungsanlage wird mit 
Ökostrom betrieben 

√ Nachweis Fachbetrieb, dass die 
technischen Mindestanforderungen 
der KfW eingehalten werden. 

√ Nachweis Nutzung Ökostrom 
√ Fotos der Maßnahme mit 

angebrachter Förderplakette 
√ Ggf. Gastbeitrag 

Heizungspumpentausch 50 € pro Pumpe, 
maximal 200 €, also 
max. 4 Hocheffi-
zienzpumpen pro 
Gebäude 

• Inbetriebnahme und Einsatz 
von Hocheffizienzpumpen
gem. Liste der förderfähigen 
Pumpen bei der
BAFA-Heizungsoptimierung 

√ Rechnung Fachbetrieb 
√ Kontoauszug als Zahlungsnachweis 
√ Nachweis Fachbetrieb, dass es sich 

um eine Hocheffizienzpumpe gem.
Liste der förderfähigen Pumpen bei 
der BAFA-Heizungsoptimierung 
handelt 

√ Fotos der Maßnahme mit 
angebrachter Förderplakette 

Durchführung 150 € pauschal • Nur bestehende √ Rechnung Fachbetrieb
Hydraulischer Abgleich Heizsysteme √ Kontoauszug als Zahlungsnachweis 

√ Kopie der Bestätigung des
hydraulischen Abgleichs durch den 
Fachbetrieb 

Durchführung Luft- 150 € pauschal • Nur für Bestandsobjekte √ Rechnung Fachbetrieb
dichtigkeitsmessung in • Vorschriften der Messnorm √ Kontoauszug als Zahlungsnachweis
Bestandsgebäuden DIN EN 13829/ISO9972

werden eingehalten 
√ Nachweis Fachbetrieb, dass die 

Vorschriften der Messnorm DIN 
EN 13829/ISO 9972 eingehalten
wurden 

Hinweis: »*« meint immer den » Anteil der entstandenen Kosten« in % lt. Rechnung / Beleg 

4.4 Erneuerbare Energien 

Die Energiewende wird elektrisch! In Zukunft werden 
wir Strom zunehmend auch für die Erzeugung von 
Wärme und für Mobilität nutzen. Daher brauchen wir 
einen deutlichen Zuwachs an Anlagen zur Erzeugung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen und für mehr 
Energieeffizienz. 

Allgemeine Bedingungen zu diesem Bereich: 

• Energieberatung vor der Antragstellung/Umsetzung 
der Maßnahme notwendig (mindestens Beratung 
durch die Verbraucherzentrale Brandenburg mit 
entsprechendem Schwerpunkt. Alternativ: Bera-
tung von einem/einer zertifizierten Energieberater*in, 
z. B. zertifiziert nach BAFA (Bundesamtes für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle) oder DENA (Deutsche 
Energie-Agentur) Nachweis: Leistungsschein oder 
Beratungsprotokoll 

• Nur Förderung von Neugeräten und deren Inbe-
triebnahme 

• Umsetzung der Maßnahme durch eine Fachfir-
ma bzw. einen Fachbetrieb (gilt nicht für Stecker-

Solar-Geräte) 
• Bei der Nutzung einer Luftwärmepumpe oder eines 

Stromspeichers ist die Nutzung von Ökostrom nach 
Maßgabe der Nr. 4.1 verpflichtend. 

• Verpflichtung des Antragstellers, auf Anforderung 
der Koordinierungsstelle Klimaschutz zum Zwecke
der Öffentlichkeitsarbeit einen Gastbeitrag über die 
geförderte Maßnahme für eine Veröffentlichung im 
Internet auf den Plattformen 
https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima zu verfassen. 

• Foto des geförderten Gegenstandes mit der gut 
sichtbar angebrachten Plakette (Aufkleber) mit dem 
Aufdruck "Gefördert durch die Landeshauptstadt 
Potsdam - Klimaschutzförderprogramm“ 

• Erklärung der Einwilligung, dass die vom Antrag-
steller selbst erstellten und eingereichten Fotos über 
die geförderte Maßnahme für eine Veröffentlichung 
im Internet auf den Plattformen 
https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima und im Rahmen 
von politischen Sitzungen für Präsentationen ver-
wendet werden dürfen. 

https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
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Maßnahme Förderhöhe Bedingungen Bedingungen 

Photovoltaik-Anlage • Stecker-Solar-Ge-
rät bis 0,6 kWp 

• Mindestens eine Ener-
gieberatung eines zerti-

√ Rechnung Fachbetrieb 
√ Kontoauszug als 

Hinweis: 
Für Miet- und 
Eigentumswohnungen
gilt:
Wenn Sie das Stecker-
Solar-Gerät an der 
Balkonbrüstung oder der
Hauswand anbringen
wollen, brauchen Sie
meist die Zustimmung
vom Vermieter oder 
der Eigentümergemein-
schaft. 

Hinweis: 
Für den Anschluss des 
Stecker-Solar-Gerätes 
(sog. Balkonmodul)
ist nach Auskunft des 
Potsdamer Netzbe-
treibers gegenwärtig 
(noch) ein Wieland-

= 250 € pauschal 
(einschließlich des
sog. “Wieland-
Steckers“ oder 
vergleichbare 
Sicherungsstecker) 

• Anlagen zur Dach-
oder Fassaden-
montage = 200 €
je kWp installierter 
Leistung, 

Max. 1.200 € je
Anlagenstandort/
Objekt 

fizierten Energieberaters 
vor Beantragung und
Umsetzung der Maßnahme, 

• Weitestgehende 
Verschattungsfreiheit der 
Anlage, als Anlagenstandort
gilt das Baugrundstück, 

• Gilt nicht für Passivhaus 
Plus/Premium sowie KfW-
Effizienzhäuser 40plus 

• Bei PV-Stromerzeu-
gungsgeräten müssen
die Wechselrichter den 
Anforderungen der ein-
schlägigen VDE-Normen 
entsprechen. Die Geräte, 
die in der Marktübersicht 
der Deutschen Gesellschaft 
für Sonnenenergie „grün“ 
gelistet sind und die unter 
http://www.pvplug.de/
marktuebersicht/ eingese-
hen werden können, halten 
die VDE-Normen ein. 

Zahlungsnachweis 
Bei Stecker-Solar-Geräten 
eine Händlerrechnung mit den 
technischen Daten 

√ Nachweis Energieberatung 
√ Auszug aus dem 

Marktstammdatenregister 
√ Bei Gebäuden, die als 

Kulturdenkmal im Sinne des 
Denkmalschutzgesetzes
eingestuft sind oder einer
Denkmalbereichsatzung 
unterliegen, ist der Nachweis
einerdenkmalschutzrechtlichen 
Genehmigung zu erbringen 

√ Unterliegt das Gebäude einer
Gestaltungssatzung, ist der
Nachweis der planungsrechtlichen 
Behörde erforderlich. 

√ Foto(s) der Maßnahme 
√ Ggf. Gastbeitrag 

Stecker zu verwenden. 

Luftwärme-bzw. 1.000 € • Kopplung der Luftwärme/ √ Rechnung Fachbetrieb
Erdwärmepumpen pauschal je Objekt Erdwärmepumpe mit 

Ökostrom 
√ Kontoauszug als

Zahlungsnachweis 
zur kombinierten • Nutzung nur in (Anschaffungskosten)
Warmwasserbereitung 
und Heizung in
Wohngebäuden 

Wohngebäuden 
• Nutzung Ökostrom 

√ Nachweis Energieberatung 
√ Nachweis Nutzung Ökostrom 
√ Foto(s) der Maßnahme mit

angebrachter Förderplakette 
√ Ggf. Gastbeitrag 

Stromspeicher 1.000 € 
pauschal je Objekt 

• Dauerhafte Kopplung des
Stromspeichers mit einer 
Photovoltaik-anlage und
dem öffentlichen Stromnetz 

• Nutzkapazität von
mindestens 2,0 kWh 

• Durch die Installation 
des Speichers muss der
Eigenverbrauchsanteil des
Jahresverbrauchs sowie der 
Autarkiegrad bei mindestens
50 Prozent liegen 

• Die Leistung der Netz-

√ Rechnung Fachbetrieb 
√ Kontoauszug als

Zahlungsnachweis 
√ Bestätigung des Fachbetriebs, 

dass beim Einbau des 
Stromspeichers die speziellen 
Förderbedingungen vorliegen 

√ Nachweis Energieberatung 
√ Nachweis Nutzung Ökostrom 
√ Foto(s) der Maßnahme mit

angebrachter Förderplakette 
√ Ggf. Gastbeitrag 

einspeisung des mit dem
Stromspeicher verknüpften 
Solargenerators nicht mehr
als 60 Prozent der Nenn-
leistung dieses Solargene-
rators unter Standard Test-
bedingungen (STC) beträgt 

• Nutzung Ökostrom 
Hinweis: »*« meint immer den » Anteil der entstandenen Kosten« in % lt. Rechnung / Beleg 
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4.5 Klimafolgenanpassung und Biodiversität 

Hitze, Sturm und Starkregen nehmen zu. Sich darauf 
einzustellen und die Umgebung entsprechend mit mehr 
Grün, mehr Schatten und Versickerungsmöglichkeiten 
zu gestalten – darum geht es in der Klimafolgenanpas-
sung. Auch das Insektensterben ist eine große Heraus-
forderung, bei der man mit vielen Maßnahmen – auch im 
Kleinen – viel Positives bewirken kann. 

Allgemeine Bedingungen in diesem Bereich: 

• Gefördert werden nur erstmalige Flächenentsiege-
lungen, Dach- und/oder Fassadenbegrünungen 
und Gartengestaltungen, die nicht aufgrund recht-
licher Vorgaben hergestellt werden müssen oder 
denen nicht Rechtsnormen wie z. B. bauplanungs-
rechtliche Vorschriften, das Baugesetzbuch oder 
Eingriffsnormen nach dem Bundesnaturschutzge-
setz entgegenstehen. 

• Der Antragsteller/Zuwendungsempfänger ist ver-
pflichtet, die Maßnahme dauerhaft, d. h. mindes-
tens 10 Jahre, zu erhalten. 

• Verpflichtung des Antragstellers, auf Anforderung 
der Koordinierungsstelle Klimaschutz zum Zwecke 
der Öffentlichkeitsarbeit einen Gastbeitrag über die 
geförderte Maßnahme für eine Veröffentlichung im 
Internet auf den Plattformen 
https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima zu verfassen. 

• Erklärung der Einwilligung, dass die vom Antrag-
steller selbst erstellten und eingereichten Fotos 
über die geförderte Maßnahme für eine Veröffent-
lichung im Internet auf den Plattformen 
https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima und im Rahmen 
von politischen Sitzungen für Präsentationen ver-
wendet werden dürfen. 

Maßnahme Förderhöhe Bedingungen Bedingungen 

Flächenentsiegelung 30%* 
max. 1.000 € pro 
Grundstück 

• Fläche größer 12m²
(ca. Carportgröße) 

• Die entsiegelte Fläche darf
nicht mehr abflusswirksam 
sein, d.h. eine Versickerung 
muss möglich sein:
Lockerung des Bodens 
oder Bepflanzung
und ggf. vorhandenen 
Kanalanschluss versiegeln 

√ Rechnung Fachbetrieb oder 
√ Rechnung Sachkosten 
√ Kontoauszug als 

Zahlungsnachweis 
√ Fotos der Maßnahme 

(Vorher- Nachher-Vergleich) 
√ Abflusswirksam-keit nicht mehr 

vorhanden 
√ Ggf. Gastbeitrag 

Dach- / 10€/m² • Fläche größer 12m² √ Rechnung Fachbetrieb 
Fassadenbegrünung max. 1.000 € • Schichtaufbau Dachsubstrat √ Kontoauszug als 

und insgesamt 50%* mindestens als extensive Zahlungsnachweis
Dachbegrünung mit 10-15
cm Substratauflage 

• Mehrjährige und vorrangig
hei-mische Pflanzen 

√ Fotos der Maßnahme 
(Vorher-Nachher-Vergleich) 

√ Ggf. Gastbeitrag 

• Nur bauliche Maßnah-
men (= kein wilder Wein, 
Pflanzenkübel o.ä.) 

Gartengestaltung 30%* 
max. 1.000 € pro 

• Zusammenhängende Fläche
von mindestens 5 m² 

√ Rechnung Fachbetrieb oder 
√ Rechnung Sachkosten 

Umwandlung von Projekt • Einsatz von heimischen und √ Kontoauszug als 
artenarmen 
Schotter- und Kiesgärten 
in 

Tipp: Schauen Sie mal 
unter: 

/oder insektenfreundlichen 
Pflanzen inkl. Bäumen und 
Sträuchern 

Zahlungsnachweis 
√ Fotos der Maßnahme 

(Vorher-Nachher-Vergleich). 
hochwertige
Lebensräume 

https://www.nabu.de/
umwelt-und-ressour-
cen/oekologisch-le-
ben/balkon-und-gar-
ten/index.html 

√ Ggf. Gastbeitrag 

Pflanzprämie 50 € pro Baum, • Einsatz von Bäumen gemäß √ Rechnung Fachbetrieb oder 
Für das Anpflanzen von maximal 500 € Anlage 2 Baumartenliste der Sachkosten 
mindestens 3 Bäumen 
in privaten Gärten 

Potsdamer Baumschutzver-
ordnung 

https://www.potsdam.de/
potsdamer-baumschutzver-
ordnung-pbaumschvo 

√ Kontoauszug als 
Zahlungsnachweis 

√ Foto der Maßnahme 
(Vorher-Nachher-Vergleich) 

Ökologische 30%* • Umsetzung von √ Rechnung
Fassadengestaltung / max. 150 € pro Ge- Maßnahmen gem. der √ Foto(s) von den angebrachten
Vogelschutz bäude Länderarbeitsgemeinschaft

der Vogelschutzwarten vom 
19.02.2021 zur Vermei-

Markierungen bzw. den 
umgesetzten Maßnahmen 

dung von Vogelverlusten an 
Glasscheiben 
Vermeidung von Vogelver-
lusten an Glasscheiben 

Hinweis: »*« meint immer den » Anteil der entstandenen Kosten« in % lt. Rechnung / Beleg 

https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
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4.6 Sonderförderung für Vereine 

Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung kann man am 
besten integrativ betrachten; viele Aspekte greifen inein-
ander. Einige Fördermaßnahmen bieten größeres Poten-
zial für eine positive Wirkung, wenn man sie im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung »weiterdenkt«. Hierzu gehört 
auch die Schaffung von Energie- und Klimabewusstsein 
der Potsdamer*innen mittels der Durchführung von sensi-
bilisierenden und aktivierenden Klimaschutzveranstaltun-
gen sowie sonstige klimaschutzfördernde Maßnahmen 
und Projekte. Dieses Potenzial soll mit der Sonderförde-
rung für Vereine erschlossen werden. 

Allgemeine Bedingungen in diesem Bereich: 

• Es werden grundsätzlich nur Bildungsveranstaltun-
gen mit einer Teilnehmendenzahl von mindestens 
15 Personen gefördert. Bei geschlossenen Veran-
staltungen sind Teilnehmendenlisten zu erstellen 
und von den Teilnehmenden zu unterzeichnen. Die 
Teilnehmendenlisten sind dem Verwendungsnach-
weis in Kopie beizufügen. 

• Bei der Durchführung des geförderten Projekts ist 
eine ausgewogene Darstellung sicherzustellen. 

• Bei Veranstaltungen soll den Teilnehmenden eine 
angemessene Gelegenheit zu einer Diskussion 
über Klimaschutzthemen und -maßnahmen gebo-
ten, Einseitigkeit vermieden und so zu einer ausge-
wogenen Gesamtinformation beigetragen werden. 

• Werden die Gesamtausgaben des Zuwendungs-
empfängers zu mehr als 50 % aus Zuwendungen 
der öffentlichen Hand bestritten, darf der Zu-
wendungsempfänger seine Beschäftigten nicht 
besserstellen als gleiche Kommunalbedienstete. 
Höhere Entgelte als nach dem Tarifvertrag für den 
Öffentlichen Dienst (TVöD-VKA) sowie sonstige 
über- und außertarifliche Leistungen sind nicht zu-
wendungsfähig. 

• Der Zuwendungsempfänger ist für die Richtigkeit 
der tariflichen Eingruppierung zuständig. 

• Hauptamtliche Beschäftigte des Zuwendungs-
empfängers, deren Gehalt (anteilig) durch die Zu-
wendung finanziert wird, ist es nicht zulässig, beim 
selben Träger neben der hauptamtlichen Tätigkeit 
zusätzliche Leistungen über Honorarverträge aus 
Zuwendungsmitteln vergütet zu bekommen. 

• Für die Abrechnung von Ausgaben für Honorare 
sind die Bestimmungen entsprechend der „Hono-
rarstaffel für Fortbildungsveranstaltungen“ die im 
Internet unter https://www.potsdam.de/klima unter 
dem Stichwort „Klimaschutzförderprogramm“ zur 
Verfügung stehen und heruntergeladen werden 
können, anzuwenden. 

• Der Zuwendungsempfänger hat bei der Antrag-
stellung gegenüber der Koordinierungsstelle Kli-
maschutz die Qualifikation des veranstaltungs-
durchführenden Dozenten nachzuweisen. 

• Honorare für Kunst-, Theater- und Musikdarbietun-
gen sind nur dann förderfähig, wenn sie eindeutig 
der Schaffung von Energie- und Klimabewusstsein 
begründet sind. 

• Bei Honoraren ist über die zu erbringende Leis-
tung und die Vergütung (einschließlich eventueller 
Nebenkosten) mit der Honorarkraft ein schriftlicher 
Vertrag zu schließen. Der Honorarvertrag und die 
Rechnung sind dem Verwendungsnachweisunter-
lagen beizufügen. 

• Für Reisekosten gilt das Bundesreisekostengesetz 
in der jeweils gültigen Fassung. 

• Verpflichtung des Antragstellers, auf Anforderung 
der Koordinierungsstelle Klimaschutz zum Zwecke 
der Öffentlichkeitsarbeit einen Gastbeitrag über die 
geförderte Maßnahme für eine Veröffentlichung im 
Internet auf den Plattformen 
https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima zu verfassen. 

• Erklärung der Einwilligung, dass die vom Antrag-
steller selbst erstellten und eingereichten Fotos 
über die geförderte Maßnahme für eine Veröffent-
lichung im Internet auf den Plattformen 
https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima und im Rahmen 
von politischen Sitzungen für Präsentationen ver-
wendet werden dürfen. 

• Bei allen Veröffentlichungen und Maßnahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit - beispielsweise Publika-
tionen, insbesondere Programmhefte, Broschü-
ren, Websites, Briefköpfen sowie Plakatwänden, 
Transparenten, Veröffentlichungen im Internet, 
Einladungskarten und Ähnlichem, aber auch in so-
zialen Netzwerken – ist der Hinweis mit der Wort-
Bild-Marke der Landeshauptstadt aufzunehmen 
bzw. gut sichtbar anzubringen: 

„Gefördert durch die Landeshauptstadt Potsdam“ 
in Verbindung mit dem Logo der Landeshauptstadt. 

5 Allgemeine Förderbestimmungen 

5.1 Art und Form der Zuwendung/Förderung 

Die Förderung erfolgt in Art der Projektförderung. 

Die Finanzierungsart ist die Anteilfinanzierung. 

Die finanzielle Förderung wird in Form einer Zuwendung 
als einmaliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. 

5.2 Was ist zu beachten? 

Es gilt ein Förderhöchstbetrag von max. 3.000 Euro 
pro Jahr pro Haushalt. 

Mehrere, verschiedene Maßnahmen können gemein-
sam zur Auszahlung beantragt werden. 

Es wird pro Haushalt und Jahr nur je eine gleiche Maß-
nahme gefördert (z.B. ein Stromspeicher pro Haushalt 
und Jahr). Für E-Bikes gibt es eine Ausnahme: Hier 
sind zwei E-Bikes pro Haushalt und Jahr förderfähig. 

Für die Bestimmung der Förderhöhe können die „entstan-
denen Kosten laut Beleg“ aus Sach- und Materialkosten 
(inkl. Mieten von Geräten) sowie aus Planungs- und Bau-
kosten/Erstellungskosten von Dienstleistern anerkannt 
werden, die eindeutig der förderfähigen Maßnahme zu-
zuordnen und die für die Realisierung der Maßnahme er-
forderlich sind, wenn sie gesondert beantragt werden. 

Wenn ein(e) Rechnungskopie/Angebot bzw. Nachweis 
von Verträgen als Nachweise gefordert wird, gilt: Die 
Unterlagen müssen den Verkäufer/Anbieter, den Käufer/ 

https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
https://www.potsdam.de/klima
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Nutzer, die genaue Bezeichnung der Maßnahme/des 
Objekts, falls abweichend von der Rechnungsadresse 
die Durchführungsadresse, die Anzahl des Produktes/ 
der Produkte sowie den gezahlten Preis enthalten. 

Die Sonderförderung für Vereine zur Durchführung von 
sensibilisierenden und aktivierenden Klimaschutzver-
anstaltungen sowie sonstige klimaschutzfördernde 
Maßnahmen und Projekte sind auf ¼ des jährlich zur 
Verfügung stehenden Gesamtbudgets zu begrenzen. 
Soweit diese Fördermittel von den Vereinen nicht aus-
geschöpft werden, sind die nicht verbrauchten Mittel 
für die Förderung der sonstigen Fördertatbestände die-
ser Förderrichtlinie für Private zur Verfügung zu stellen. 

Die Förderung von Photovoltaik-Anlagen soll grund-
sätzlich ¼ des jährlich zur Verfügung stehenden Ge-
samtbudgets nicht überschreiten. Über Ausnahmen 
entscheidet die Koordinierungsstelle Klimaschutz und 
erstattet hierüber Bericht. 

Sollte das Gesamtbudget des Förderprogramms zum Ende 
des Jahres nicht vollständig abgerufen sein, sind die noch 
freien Mittel dem Budget des Folgejahres zu übertragen. 

Kumulierungen mit anderen Förderprogrammen sind 
möglich, sofern diese eine Kumulierung zulassen. Es 
erfolgt keine Prüfung seitens der Stadt zur Verträg-
lichkeit mit anderen Förderprogrammen und die Stadt 
übernimmt keine Haftung für durch die städtische För-
derung ggf. wegfallenden oder gekürzten Fördermittel 
einer anderen Stelle. 

Mit der Förderung wird keine Haftung für die techni-
sche Richtigkeit der Planung und Ausführung einer 
Maßnahme übernommen. Die Verantwortung für die 
Prüfung der Eignung insbesondere der technischen 
oder baulichen Belastbarkeit und ggf. Konformität mit 
Brandschutzvorschriften, liegt beim Antragsteller bzw. 
Zuschussempfänger. 

Sie haftet auch nicht für Schäden, die durch die geför-
derten Maßnahmen entstehen. 

Die Förderung der Maßnahme durch die Landeshaupt-
stadt Potsdam ersetzt nicht eine ggf. erforderliche Ge-
nehmigung der Maßnahme nach öffentlich-rechtlichen 
oder privatrechtlichen Vorschriften. 

Der Geltungsbereich ist auf das Stadtgebiet der Lan-
deshauptstadt Potsdam begrenzt. 

Förderfähig sind alle Maßnahmen die im aktuellen Jahr
umgesetzt werden/wurden. Über berechtigte Ausnah-
men entscheidet die Koordinierungsstelle Klimaschutz. 
Eine rückwirkende Antragsstellung über diesen Zeitraum 
hinaus ist ausgeschlossen und insoweit unzulässig. 

Bei Gebäuden, die als Kulturdenkmal im Sinne des 
Denkmalschutzgesetzes eingestuft sind oder einer Denk-
malbereichsatzung unterliegen, ist vor Umsetzung der 
beabsichtigten Fördermaßnahme der Nachweis einer 
denkmalschutzrechtlichen Genehmigung zu erbringen. 

Unterliegt das Gebäude einer Gestaltungssatzung, ist 
der Nachweis der planungsrechtlichen Behörde erfor-
derlich. 

Bei den Förderungen nach der Förderrichtlinie zur Ak-
tivierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaß-
nahmen handelt es sich um freiwillige Leistungen der 
Landeshauptstadt Potsdam an Privatpersonen und 
Vereine aus städtischen Haushaltsmitteln. 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung eines Zuschusses 
besteht auch bei Erfüllung aller Fördervoraussetzungen 
nicht. 
Vielmehr entscheidet die Koordinierungsstelle Klima-
schutz aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und in der Rei-
henfolge des Eingangs der vollständigen prüfungsfähigen 
Anträge (einschließlich der erforderlichen Nachweise). 

Bei einer gravierenden Änderung der Finanzlage ist die 
Landeshauptstadt Potsdam berechtigt, die Förderung 
nach der Förderrichtlinie zur Aktivierung von Klima-
schutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu stop-
pen und keine Förderzusagen mehr zu erteilen. Dies 
ist insbesondere anzunehmen, wenn die Änderung der 
Finanzlage zu einer haushaltswirtschaftlichen Sperre 
oder zu einem Haushaltssicherungskonzept in dem 
betreffenden Jahr führt oder geführt hat. 

Sofern in dieser Richtlinie nicht gesondert und vorran-
gig geregelt, gilt zur Durchführung des Zuwendungs-
verfahrens nachrangig die Richtlinie zur Bewilligung 
und Steuerung von Zuwendungen in der Landeshaupt-
stadt vom 12.08.2016 in der jeweils gültigen Fassung. 

Arbeitskosten für Investitionsmaßnahmen, die mit einem 
Zuschuss durch dieses Programm finanziert werden, 
können nicht mehr im Rahmen der Einkommensteuer-
erklärung gemäß § 35 a EStG steuermindernd geltend 
gemacht werden. 

Die Finanzbehörde erhält Nachricht über die Zuschusszah-
lung bei Beträgen von mehr als 1.500 €, da die Stadt Pots-
dam gemäß der Mitteilungsverordnung dazu verpflichtet 
ist. Fragen hierzu sind mit der Finanzbehörde zu klären. 

5.3 Was wird nicht gefördert? 

Maßnahmen, deren Umsetzung gegen (bau)rechtliche 
Belange bzw. Gesetze, Verordnungen, Satzungen, ei-
nen Bebauungsplan oder nachbarrechtliche Vorschrif-
ten verstoßen. Der Antragssteller hat die baurechtliche 
Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit sicherzustellen. 

Maßnahmen, bei denen die Angemessenheit der Kos-
ten nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann. 

Personal-, Verwaltungs-, Betriebs-, Folge-, Finanzie-
rungs-, Versand- und andere Kosten. 

Eigenleistungen in Form von selbst geleisteter Arbeit (z. 
B. eigene Planungsleistungen, Selbstbau und Selbst-
montage von Anlagen). Sofern eigene Leistungen er-
bracht werden, sind nur die durch Rechnung belegten 
Sach-/Materialkosten förderfähig. 

Reparatur- und oder Ersatzteilbeschaffung mit Ausnah-
me des Handlungsfelds 4.2 (Konsum) sowie Betriebs- 
und Wartungskosten. 
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6 

Zu 4.5 »Gartengestaltung«: Bäume, Sträucher und 
andere Gestaltungselemente werden nicht gefördert, 
wenn die Besitzer durch den dort geltenden Bebau-
ungsplan oder sonstige öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten zu einer Bepflanzung verpflichtet sind. 

Maßnahmen an bestehenden Gebäuden, bei denen un-
ter 50% der Fläche für Wohnzwecke genutzt wird, sowie 
Maßnahmen an allen Gebäude mit über 8 Wohneinheiten. 

Antrags- und Bewilligungsverfahren 

6.1 Wie stelle ich einen Antrag? 

Antragstellung 
Anträge auf Förderung einschließlich der erforderlichen 
Unterlagen sind mit dem/den vorgegebenen Antrags-
formular(en) schriftlich und unterzeichnet bei der 

Landeshauptstadt Potsdam 
Koordinierungsstelle Klimaschutz 
Friedrich-Ebert-Straße 79/81 
14469 Potsdam 

einzureichen. 

Antragsformulare sowie die Durchführung des Förder-
verfahrens betreffende Formulare sind bei der Koordi-
nierungsstelle Klimaschutz erhältlich und können über 
das Internet unter 
www.potsdam.de/klima unter dem Stichwort 
Klimaschutzförderprogramm heruntergeladen werden. 

Wann stelle ich einen Antrag? 
Der Fördermittelantrag ist vor Beginn der beabsichtig-
ten Maßnahme zu stellen. 

Der Antragstellende darf nach Eingang des Antrags bei 
der Koordinierungsstelle Klimaschutz mit der beantrag-
ten Maßnahme beginnen. Dies stellt einen vorzeitigen 
Maßnahmebeginn dar. Die Vollständigkeit der Antrags-
unterlagen ist hierfür keine Voraussetzung. Während 
des vorzeitigen Maßnahmebeginns ist die Vergabe bzw. 
Beauftragung von Lieferungs- und Leistungsvertragen, 
Angebotsabfragen, Planungsleistungen und Genehmi-
gungsverfahren zulässig. 
Der Antragstellende erhält eine Bestätigung über das 
Datum des Antragseingangs. 

Die Zulassung des vorzeitigen Maßnahmebeginns be-
gründet keinen Rechtsanspruch auf eine Zuwendung. 
Das damit verbundene Risiko geht ausschließlich zu 
Lasten des Antragstellenden. 

Der Rechtsanspruch entsteht erst nach Prüfung der 
Antragsunterlagen und der Bestandskraft des entspre-
chenden Zuwendungsbescheides. 

6.2 Wie geht es weiter?
Prüfung und Bewilligung der Zuschüsse 

Vollständige Anträge werden in der Reihenfolge des Ein-
gangsdatums bearbeitet („Windhundprinzip“). Als das 
„Eingangsdatum“ des Antrags gilt das Datum, zu dem 
alle für die Bescheiderteilung erforderlichen Unterlagen 
vollständig vorliegen. 

Wenn Anträge nicht mit den vollständigen Unterlagen 
eingereicht wurden, fordert die Stadt diese nach. 
Der Antrag bleibt weiterhin gültig und ist nicht erneut zu 
stellen. Die Stadt kann für die Nachreichung von Unter-
lagen Fristen setzen, die von den allgemeinen Fristen 
zur Einreichung der vollständigen Unterlagen abwei-
chen (siehe 6.1). Halten Antragsstellende diese Frist 
nicht ein, wird der Fördermittelantrag abgelehnt. 
Die fachliche Antragsprüfung und Festsetzung der Zu-
schüsse wird von der Koordinierungsstelle Klimaschutz 
übernommen. Sie kann sich hierzu auch Dritter bedie-
nen (z. B. der Verbraucherzentrale Brandenburg mit 
Sitz in Potsdam). 

Die Bewilligung der Förderbeträge erfolgt nach Maßga-
be der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sowie 
unter der Voraussetzung, dass die in diesem Förder-
programm genannten Förderbedingungen erfüllt sind 
und alle erforderlichen Nachweise vorliegen. 

Sollten mehr Anträge eingehen als Budget vorhanden 
ist, werden die Antragssteller zunächst entsprechend 
informiert. Sollten wieder Haushaltsmittel verfügbar 
sein, z. B. weil derzeit in Prüfung befindliche Anträge 
negativ beschieden werden, rücken die Anträge in der 
Reihenfolge des Antragseingangsdatums nach. 

Ist das Gesamtfördermittelbudget ausgeschöpft, kön-
nen keine Förderanträge mehr gestellt werden. 
Sobald dieser Fall eintritt, wird die Landeshauptstadt 
Potsdam auf Ihrer Internetseite und in den Medien da-
rüber berichten. Das Online-Antragsformular ist dann 
nicht mehr verfügbar und postalisch eingehende An-
träge werden nicht (mehr) angenommen. 

Nach der Bewilligungsentscheidung erhalten die An-
tragsteller von der Landeshauptstadt Potsdam per 
Post zunächst einen vorläufigen Zuwendungsbescheid 
mit den erforderlichen Informationen (z. B. Bindungs-
fristen, Verpflichtungen, Durchführungszeitraum, Bewil-
ligungszeitraum) über die geförderte Maßnahme. 

Nach Durchführung der Verwendungsnachweisprüfung 
wird die für vorläufig erklärte Zuwendung einschließlich 
der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben neu ermit-
telt und durch einen Schlussbescheid neu festgesetzt. 

6.3 Was muss ich beachten? 

Pflichten des Antragstellers 

Haus- bzw. Wohnungseigentümer haben ihre Mieter recht-
zeitig auf die beabsichtigten Maßnahmen hinzuweisen. 

Sanierungs- und Modernisierungskosten, bzw. der 
nach dieser Förderrichtlinie geförderte Anteil dieser 
Kosten, dürfen/darf nicht als Grundlage für eine Miet-
erhöhung herangezogen werden. Die gesetzlichen Be-
stimmungen zu Mieterhöhungen sind zu beachten. 

Da die Förderung im Sinne des Klimaschutzes dauerhaft 
wirken soll, beträgt die Zweckbindungsfrist in Abhängig-
keit von der Fördermaßnahme 5 bzw. 10 Jahre. Sie be-
ginnt mit dem Datum der Auszahlung der Förderung. 
Innerhalb der Zweckbindungsfrist ist der Fördermittel-
empfänger verpflichtet, die geförderte Maßnahme zu 
erhalten bzw. zu betreiben. 

www.potsdam.de/klima
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Die Veräußerung oder der Rückbau der bezuschuss-
ten Maßnahme(n) ist innerhalb der Zweckbindungsfrist 
grundsätzlich unzulässig. 

Veräußerung und Rückbau sind ausnahmsweise im Ein-
zelfall frühestens vier Jahre nach der Auszahlung des För-
derbetrages dann förderunschädlich möglich, wenn die 
Koordinierungsstelle Klimaschutz den beiden beabsich-
tigten Maßnahmen zuvor zustimmt. Der bzw. die Förder-
mittelempfangende sind verpflichtet, eine beabsichtigte, 
vorzeitige Veräußerung oder Rückbau der Fördermaß-
nahme der Koordinierungsstelle Klimaschutz zu melden 
und zu beantragen und den Förderbetrag für ganze Mo-
nate, in denen die Zweckverfehlung eingetreten ist, antei-
lig zu erstatten. Der Erstattungsanspruch ist nach Maßga-
be des § 49a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i. V. 
m. § 1 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Brandenburg (VwVfGBbg) mit 5 Prozentpunkten über 
dem jeweils geltenden Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. 

Der Fördermittelnehmer ist ferner verpflichtet, für die 
Dauer der Zweckbindungsfrist eine Plakette (Aufkleber) 
mit dem Aufdruck „Gefördert durch die Landeshaupt-
stadt Potsdam - Klimaschutzförderprogramm“ auf 
dem/n Förderobjekt/en (z. B. Balkonmodul, (E-)Lasten-
rad, E-Bike usw.) gut sichtbar anzubringen. 
Die Plakette wird den Fördermittelnehmern mit dem Zu-
wendungsbescheid zugesandt; sie kann aber auch bei 
der Koordinierungsstelle Klimaschutz abgeholt werden. 

Die auf Grundlage dieser Richtlinie geförderten Maßnah-
men müssen durch die Antragsberechtigten für die Dau-
er der Zweckbindungsfrist privat genutzt werden. Aus-
genommen hiervon ist die Sonderförderung für Vereine. 

Eine Nutzung der Fördermaßnahmen zu gewerblichen 
Zwecken ist unzulässig. 

Antragstellende sind im Rahmen dieser Förderricht-
linie zur Mitwirkung verpflichtet. Insbesondere sind sie 
verpflichtet, für das Bewilligungsverfahren erforderliche 
Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu geben. Eine 
fehlende Mitwirkung der Antragstellenden hat die Ableh-
nung des beantragten Fördermittelzuschusses zur Folge. 

Mitarbeitende der Landeshauptstadt Potsdam, von ihr 
Beauftragte oder der Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale der Energieberatung der Verbraucherzen-
trale Brandenburg in Potsdam dürfen im Zeitraum der 
Zweckbindungsfristen die bezuschussten Grundstücke, 
Gebäude bzw. Wohnungen für Prüfungen und Messun-
gen nach Voranmeldung betreten, um die Umsetzung 
der Maßnahmen nachzuvollziehen/nachzuprüfen. 

Die Landeshauptstadt Potsdam ist berechtigt, Belege 
und Unterlagen der bezuschussten Maßnahmen ein-
zusehen und zu prüfen bzw. prüfen zu lassen. Die Auf-
bewahrungsfrist beträgt 10 Jahre. 

Umsetzung, Nachweise, Auszahlung und Rückforde-
rungsmöglichkeit 
7.1 Umsetzung der Maßnahmen 

Die Ausführung der bewilligten Maßnahmen (z. B. im 
Handlungsfeld Sanieren und Bauen und) erfolgt in-
nerhalb des im Zuwendungsbescheid bestimmten 

Durchführungszeitraums/Maßnahmezeitraums und ge-
schieht in der Regel durch das Fachhandwerk. Die In-
vestitionskosten umfassen Material und Montage. 

7.2 Nachweise 

Die je Fördermaßnahme im Handlungsfeld 4 aufgeführ-
ten Nachweise sind spätestens mit dem Verwendungs-
nachweis vollständig im Original vorzulegen. 
Die Nachweise dienen dazu, die Einhaltung der Bedin-
gungen je Maßnahme sicherzustellen. 

7.3 Auszahlung der Zuschüsse 

Pro Haushalt und Jahr werden maximal 3.000 € aus-
gezahlt. 

Es gilt eine Bagatellgrenze für Auszahlungen von 150 
€ pro Antrag. Ausgenommen davon ist die Förderung 
im Bereich »Konsum« sowie der »Heizungspumpen-
tausch«, die »Gartengestaltung« sowie die »ökologi-
sche Fassadengestaltung«. 

Der Zuschuss für Stoffwindeln und Wollüberhosen er-
folgt in Vorauszahlung für den vollen Zeitraum von ein 
bis drei Jahren, abhängig Antragsdatum und vom Alter 
des Kindes. Eine erneute Antragsstellung in den Fol-
gejahren bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des 
Kindes ist also nicht erforderlich. 

Der Zuschuss wird erst nach Vorlage und Prüfung des 
Verwendungsnachweises nebst aller einzureichenden 
Nachweise, Belege und Bestätigungen in einer Summe 
ausgezahlt (Erstattungsprinzip). 

Die Mittelanforderung und die Einreichung des Verwen-
dungsnachweises inklusive aller ergänzenden Unter-
lagen erfolgt postalisch bei der Koordinierungsstelle 
Klimaschutz. 

Abweichend von Nummer 6.1 dieser Förderrichtlinie ist die 
Abrechnung der Maßnahme für das Bereich »Konsum« 
sowie beim »Heizungspumpentausch«, der »Gartenge-
staltung« und die »ökologische Fassadengestaltung« zu-
sammen mit dem Fördermittelantrag (unter Beifügung der 
Rechnungen sowie der Nachweise) einzureichen. 

Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn oder eine vorherge-
hende Fördermittelbewilligung entfällt bei diesen Maß-
nahmen. Im Rahmen des Fördermittelbudgets erfolgt 
bei diesen Fördertatbeständen eine nachträgliche För-
dermittelbewilligung. 

Abweichend von der Nummer 5.1 der Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt-
förderung der Landeshauptstadt Potsdam (ANBest-P-
LHP) ist die Verwendung der Zuwendung grundsätzlich 
innerhalb von zwei Monaten nach Ende des Durch-
führungszeitraums bei der Koordinierungsstelle Klima-
schutz nachzuweisen. 
Die Vergabebestimmungen der Nr. 2 ANBest-P-LHP 
finden keine Anwendung. Dies gilt nicht für die Sonder-
förderung für Vereine. 
Der Durchführungszeitraum/Maßnahmezeitraum ergibt 
sich aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid. 

7 
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8 

Die Auszahlung des Förderbetrages erfolgt an den An-
tragssteller mathematisch auf- oder abgerundet auf 
zwei Stellen hinter dem Komma. 

Die Umsatzsteuer wird berücksichtigt, sofern die An-
tragstellenden zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. 

7.4 Rückforderungsmöglichkeiten 

Die Landeshauptstadt Potsdam behält sich vor, die ge-
währten Fördermittel vollständig bzw. anteilig nach § 1 
Abs. 1 VwVfGBbg i. V. m. §§ 48 und 49 VwVfG zuzüg-
lich einer eventuellen Verzinsung nach § 1 Abs. 1 VwVfG 
Bbg i. V. m. § 49a VwVfG zurückzufordern, wenn fahr-
lässig oder vorsätzlich gegen eine Verpflichtung dieser 
Förderrichtlinie oder des Zuwendungsbescheides ein-
schließlich seiner Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung der Landeshaupt-
stadt Potsdam (ANBest-P-LHP) verstoßen wird. 

Datenschutz 

Mit Beantragung der Förderung willigt die/der Fördermittel-
nehmer*in ein, dass die Landeshauptstadt Potsdam seine 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Prüfung des 
Förderanspruchs, der Rückfrage zu Antragsunterlagen so-
wie zur Auszahlung der Förderung und einer Evaluation (als 
Ansprache nach erfolgter Förderung zur Zufriedenheit mit der 
Antragsabwicklung und dem Förderprogramm insgesamt) im 
Zeitraum der Bindungsfrist von fünf bzw. zehn Jahren ver-
arbeitet. Die Daten werden nicht an Dritte – mit Ausnahme 
der Energieberatung der Verbraucherzentrale Brandenburg 
in Potsdam und von ihr Beauftragte für den Fall von Vor-Ort-
Kontrollen und zur Unterstützung bei der Antragsbearbeitung 
– weitergegeben. Die Daten werden nach dem Ablauf der 
Bindungsfrist gelöscht. 

Die/der Fördermittelempfänger*in ist verpflichtet, auf Anfor-
derung der Koordinierungsstelle Klimaschutz zum Zwecke 
der Öffentlichkeitsarbeit einen Gastbeitrag über die geför-
derte Maßnahme für eine Veröffentlichung im Internet auf 
den Plattformen 
https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima zu verfassen. 
Die/der Fördermittelempfänger*in willigt ferner ein, dass die 
vom Antragsteller selbst erstellten und eingereichten Fotos 
über die geförderte Maßnahme für eine Veröffentlichung im 
Internet auf den Plattformen 
https://www.klimapartner-potsdam.de oder 
https://www.potsdam.de/klima und im Rahmen von politi-
schen Sitzungen für Präsentationen verwendet werden dürfen. 
Die/der Fördermittelempfänger*in räumt somit der Landes-
hauptstadt Potsdam Veröffentlichungsrechte für von ihm er-
stellte Fotos und Texte ein. 
Redaktionelle Änderungen (Satzstellung, Vereinfachung von 
Formulierungen, Rechtschreibung u. ä.) an den zur Verfü-
gung gestellten Texten für Gastbeiträge sind durch die Lan-
deshauptstadt Potsdam zulässig. 

Die Landeshauptstadt Potsdam berichtet im Hinblick auf die 
Klimaschutzeffekte gegenüber der Kommunalpolitik über 
den Erfolg des Förderprogramms. Zu diesem Zweck werden 
anonymisierte Daten zu den gestellten Anträgen, den geför-
derten Maßnahmen und den Förderhöhen veröffentlicht. 
Weitere Informationen zum Datenschutz enthält das Infor-
mationsblatt nach Art. 13 und 14 der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO, das die Fördermittelemp-
fänger*in mit dem Zuwendungsbescheid erhält sowie 
unter folgendem Link zur Datenschutzerklärung der Lan-
deshauptstadt Potsdam: 
https://www.potsdam.de/content/datenschutzerklaerung 

9 Ansprechpartner 

Landeshauptstadt Potsdam 
Bereich Koordinierungsstelle Klimaschutz 
Friedrich-Ebert-Straße 79/81 
14469 Potsdam 

Tel.: 0331-289-3019 | Fax: 0331-289-84-3019 
E-Mail: Koordinierung-Klimaschutz@Rathaus.Potsdam.de 

Verbraucherzentrale Brandenburg e. V. 
Babelsberger Straße 12 
14473 Potsdam 

Landesweites Servicetelefon: 
0331 / 98 22 999 5 (montags bis freitags 9 - 18 Uhr) 
E-Mail: info@vzb.de 
Eine Terminvereinbarung ist hier nur telefonisch möglich. 

10 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Förderrichtlinie tritt am Tag nach der Unterzeichnung 
in Kraft. 

Sie gilt für förderfähige Maßnahmen, die die Bedingungen 
dieser Förderrichtlinie erfüllen. 

Die Landeshauptstadt Potsdam behält sich Änderungen 
der Förderrichtlinie vor. 

Auf die Förderrichtlinie wird im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt Potsdam, in der örtlichen Presse und auf der Internet-
seite der Landeshauptstadt Potsdam sowie in den sozialen 
Medien hingewiesen. Die Förderrichtlinie und das digitale 
Antragsformular stehen im Internet unter 
https://www.potsdam.de/klima bereit. 

Potsdam, den 5. April 2023 

Mike Schubert 
Oberbürgermeister 

https://www.potsdam.de/klima
mailto:info@vzb.de
mailto:Koordinierung-Klimaschutz@Rathaus.Potsdam.de
https://www.potsdam.de/content/datenschutzerklaerung
https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
https://www.potsdam.de/klima
https://www.klimapartner-potsdam.de
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Amtliche Bekanntmachung 

Siebte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Landeshauptstadt Potsdam

(7. Änderungssatzung Hauptsatzung) 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 
03.05.2023 folgende Satzung beschlossen: 

Rechtsgrundlagen 

§ 19 Abs. 2, § 36 Abs. 1, § 46 Abs. 5 und § 4 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezem-
ber 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S. 6) 

Artikel 1 

Die Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 
06.05.2015, öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt der Lan-
deshauptstadt Potsdam vom 25.06.2015 (7/2015), zuletzt ge-
ändert durch die 6. Änderungssatzung vom 23.04.2021, öf-
fentlich bekannt gemacht im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
Potsdam vom 29.04.2021(19/2021) wird wie folgt geändert: 

1. § 10 Abs. 2 wird wie folgt geändert und neu gefasst: 

„Dem Beirat gehören 15 Mitglieder an. Im Sinne der Stär-
kung der Eigenvertretung sind sieben Vertreterinnen und 
Vertreter aus Selbstvertretung und Selbsthilfe und sieben 
sind gewählte Menschen mit anerkannter Behinderung im 
Sinne des SGB IX, § 2. Zusätzlich wird ein Mitglied aus dem 
Ausschuss Gesundheit, Wohnen, Soziales und Inklusion 
gewählt und in den Beirat als Mitglied entsendet. 

Die Einzelmitglieder müssen ihren Wohnsitz in der Stadt 
Potsdam haben. 

Bei Vertreterinnen und Vertretern aus Selbstvertretung muss 
die jeweilige Organisation/Gruppe ihren Sitz oder einen Tä-
tigkeitsschwerpunkt in Potsdam haben. 

Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.“ 

2. § 10 Abs. 6 Satz 6 wird wie folgt geändert und neu gefasst: 

„Das Verfahren zur Aufstellung des Beirates sowie die Ver-
fahren im Beirat werden in einer gesonderten Geschäfts-
ordnung geregelt.“ 

3. § 23 Abs. 4 wird wie folgt geändert und neu gefasst: 

„Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzungen der Ortsbeiräte spätestens 3 Tage vor 

der Sitzung durch Aushang in den nachstehend aufgeführ-
ten Bekanntmachungskästen im jeweiligen Ortsteil öffent-
lich bekannt gemacht: 
a) Ortsbeirat Eiche im Ortsteil Eiche, Am Alten Mörtelwerk 

10 und im Wohngebiet Eiche II, Karl-Dähne-Straße, 

b) Ortsbeirat Golm im Ortsteil Golm, Reiherbergstraße 31, 
Am Mühlenberg 11, Am Bahnhof und In der Feldmark, 

c) Ortsbeirat Groß Glienicke im Ortsteil Groß Glienicke, 
Potsdamer Chaussee 100/Ecke Sacrower Allee, 

d) Ortsbeirat Grube im Ortsteil Grube, Wublitzstraße 11, 

e) Ortsbeirat Fahrland im Ortsteil Fahrland, von-Stechow-
Straße an der Bushaltestelle bei Nahkauf sowie Am 
Upstall, im Gebietsteil Krampnitz an der Bushaltestelle 
Rotkehlchenweg und im Gebietsteil Kartzow, Kartzower 
Dorfstraße am Feuerlöschteich, 

f) Ortsbeirat Marquardt im Ortsteil Marquardt, Fahrländer 
Straße 1 c an der Kulturscheune, 

g) Ortsbeirat Neu Fahrland im Ortsteil Neu Fahrland, Am 
Kirchberg 51, 

h) Otsbeirat Satzkorn im Ortsteil Satzkorn, Dorfstraße 2, 

i) Ortsbeirat Uetz-Paaren im Gebietsteil Uetz, Uetzer 
Dorfstraße 15 und im Gebietsteil Paaren, Paarener 
Dorfstraße/Ecke Paarener Mühlenweg 1. 

Die Dauer des Aushangs beträgt 4 Tage. Hierbei wer-
den der Tag des Anschlages und der Abnahme nicht 
mitgerechnet. Der Tag des Anschlages ist beim An-
schlag und der Tag der Abnahme ist auf dem ausge-
hängten Schriftstück durch die Unterschrift der Orts-
vorsteherin bzw. des Ortsvorstehers zu vermerken. 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam in Kraft. 

Potsdam, den 31.05.2023 

Mike Schubert 
Oberbürgermeister 
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